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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2021/2022 von der Juristischen 
Fakultät der Universität Passau unter dem Titel „Die Wirksamkeit von Rechts-
wahlen und Gerichtsstandsvereinbarungen – Kohärenz und Systembildung im 
Geflecht des Kollisions- und Verfahrensrechts der Europäischen Union“ als Dis-
sertation angenommen. Stand der ausgewerteten Literatur, Gesetzgebung und 
Rechtsprechung ist Januar 2022.

Dank gebührt an erster Stelle meinem akademischen Lehrer, Herrn Prof. Dr. 
Dennis Solomon, LL.M. (Berkeley), der mein Interesse und meine Liebe für das 
internationale Privat- und Verfahrensrecht geweckt hat, der mein Gespür und 
juristisches Denken insbesondere dafür schärfte, bei der Analyse rechtlicher Fra-
gen Kreativität und Originalität mit einem präzisen Blick auf technische Feinhei-
ten zu vereinen, und dessen vielfältige Unterstützung bei der Entstehung meiner 
Doktorarbeit ich nicht genug wertschätzen kann. In meiner Zeit an seinem Lehr-
stuhl für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand genoss ich große Freiheit, je-
derzeit die Möglichkeit zum juristischen oder intellektuellen Austausch und auch 
zum persönlichen Gespräch. Fachlich und menschlich wird dieser Lebensab-
schnitt einzigartig bleiben.

Herzlich möchte ich mich auch bei Herrn Prof. Dr. Markus Würdinger für die 
rasche Erstellung des Zweitgutachtens bedanken, außerdem bei den Direktoren 
des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht für 
die Aufnahme meiner Arbeit in die Reihe „Studien zum ausländischen und inter-
nationalen Privatrecht“. 

Da akademische Gedanken sich oft erst in der Diskussion verfeinern und prä-
zisieren, möchte und muss ich mich zudem auch bei einer Reihe von Kollegen 
und Kolleginnen, Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern bedanken – allen voran 
Veronika Scharf und Martin Senftl –, die durch ihre Anmerkungen, ihre Kritik 
und nicht zuletzt das sorgfältige Korrekturlesen den Aussagen dieser Arbeit eine 
schärfere Gestalt und ein solideres Fundament verschafften.

Schließlich – tief und ehrlich empfunden – möchte ich auch meinen Eltern 
Dank und Bewunderung aussprechen für ihre Liebe und Unterstützung, ihre 
Weltoffenheit und intellektuelle Neugier nicht nur in den vergangenen Jahren, 
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sondern auf meinem gesamten bisherigen Lebensweg. Ohne euch wäre ich nicht 
zu dem Menschen geworden, der diese Doktorarbeit geschrieben hat.

Erlangen, im September 2022 Leonard Schmitz
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Einleitung

Parteiautonomie hat gewonnen. Es gibt kaum einen Rechtsakt des europäischen 
Kollisions- und Verfahrensrechts, der parteiautonomen Gestaltungsoptionen – 
d. h. Gerichtsstandsvereinbarungen oder Rechtswahlen – nicht eine zentrale Be-
deutung einräumen würde.1 Wann immer eine solche Gestaltungsoption eröffnet 
wird, stellen sich zwei Fragen. Die erste – in der Tendenz eine rechtspolitische 
– ist typischerweise im jeweiligen Normtext vollständig beantwortet und dreht 
sich um die Bedingungen, unter denen der Gesetzgeber der Parteiautonomie 
Raum gegeben hat: Welche Rechte dürfen gewählt und welche Gerichtsstände 
dürfen prorogiert bzw. derogiert werden? Welche Personengruppen dürfen 
Rechtswahlen oder Gerichtsstandsvereinbarungen treffen? Setzt sich möglicher-
weise zwingendes Recht – wie in Art.  6 Abs.  2 Rom  I-VO – gegen eine Rechts-
wahl durch? Ist eine Auslandsberührung für eine Rechtswahl oder Gerichts-
standsvereinbarung nötig? Kann auch nicht-staatliches Recht gewählt werden?

Die zweite Frage – sie ist Thema dieser Arbeit und in der Tendenz eine 
rechtstechnische – dreht sich um die rechtsgeschäftliche Wirksamkeit des jewei-
ligen parteiautonomen Gestaltungsakts: Wann liegt ein Konsens vor? Welche 
Auslegungsmethoden sind zulässig, um den Gestaltungswillen der Parteien und 
dessen inhaltliche Reichweite zutage zu fördern? Nach welchem Recht richten 
sich die Anfechtbarkeit einer Rechtswahl oder Gerichtsstandsvereinbarung oder 
das Vorliegen von Vertretungsmacht bzw. Geschäftsfähigkeit? Gibt es eine ein-
heitliche AGB-Kontrolle von Rechtswahlen und Gerichtsstandsvereinbarungen? 
Gibt es Korrekturmöglichkeiten, wenn die parteiautonomen Gestaltungsoptio-
nen missbräuchlich eingesetzt werden? 

Auch für die zweite Frage hält der Normtext grundsätzlich eine Antwort be-
reit: Art.  3 Abs.  5 Rom  I-VO i. V. m. Art.  10 Abs.  1 Rom  I-VO legt das gewählte 
Recht als Rechtswahlstatut fest und Art.  25 Abs.  1 S.  1 HS.  2 Brüssel Ia-VO be-
stimmt – als Gesamtverweisung ausgestaltet – die lex fori prorogati als Proroga-
tionsstatut. Somit scheint die rechtsgeschäftliche Prüfung eines kollisionsrecht-

1 Vgl. zur „Parteiautonomie als Leitprinzip des Europäischen Kollisionsrechts“ Weller/
Benz/Thomale, ZEuP 2017, 250 ff.
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lichen Gestaltungsakts2 jedenfalls keine grundsätzlichen Fragen mehr aufzuwer-
fen. Doch dieser Schein trügt, denn die Struktur des Wirksamkeitsstatuts für 
Rechtswahlen und Gerichtsstandsvereinbarungen ist doppelbödig. Die rechtsge-
schäftliche Wirksamkeitsprüfung richtet sich nämlich nicht nur nach den Regeln 
des jeweils bezeichneten nationalen Rechts. Hinzu treten – rechtsgeschäftliche 
– Anforderungen des autonomen europäischen Rechts.3 Man denke nur an die 
Deutlichkeitsanforderungen in Art.  3 Abs.  1 S.  2 Rom  I-VO („Die Rechtswahl 
muss eindeutig erfolgen oder sich eindeutig aus den Bestimmungen des Vertra-
ges oder aus den Umständen des Falles ergeben.“) oder z. B. die Vermutung einer 
Gerichtsstandsvereinbarung bei Vorliegen eines Handelsbrauchs in Art.  25 Abs.  1 
S.  3 lit.  c Brüssel Ia-VO. Auch die Prüfung, welches nationale Recht durch den 
jeweiligen parteiautonomen Gestaltungsakt in Bezug genommen wurde, ist also 
eine rechtsgeschäftliche.4 Wie nun genau die Grenzziehung zwischen der auto-
nomen Prüfung und der Prüfung nach nationalem Recht verlaufen soll, ist nicht 
immer eindeutig zu beantworten.5 Zudem stellt sich diese Frage für jeden neuen 
europäischen Rechtsakt des Kollisions- und Verfahrensrechts natürlich immer 
wieder neu, wird häufig im jeweiligen Kontext isoliert diskutiert und wird dann 
mitunter anders – manchmal Uneinheitlichkeit hervorrufend – beantwortet. Des-
wegen hat sich diese Arbeit zum Ziel gesetzt, eine einheitliche und kohärente 
Prüfungslogik für Rechtswahlen und Gerichtsstandsvereinbarungen über die 
zentralen europäischen Rechtsakte hinweg zu erarbeiten, die rechtsgeschäftliche 
Schwierigkeiten des Einzelfalls nicht ausblendet und gleichzeitig den Harmoni-
sierungszielen des europäischen Gesetzgebers gerecht wird.

Dafür soll nach einer kurzen Bestandsaufnahme im 1. Kapitel zunächst die 
einheitliche Struktur des Rechtswahl- und Prorogationsstatuts erarbeitet werden. 
Darauf aufbauend wird im 2. Kapitel eine Regel erarbeitet, die für das gesamte 
europäische Kollisions- und Verfahrensrecht erlaubt, schlüssig zuzuteilen, wel-
che Materien dem autonomen Teil des Wirksamkeitsstatuts zu entnehmen sind 
und welche sich nach nationalem Recht richten. Die folgenden Kapitel behan-
deln dann diejenigen Gebiete, für die eine einheitliche Herangehensweise mög-
lich ist, da sie dem autonomen Recht zuzuordnen sind. So werden im 3. Kapitel 

2 Als kollisionsrechtliche Gestaltungsakte bzw. als kollisionsrechtliche Rechtsgeschäfte 
werden im Rahmen dieser Arbeit sowohl Rechtswahlen als auch Gerichtsstandsvereinbarungen 
angesehen.

3 Mit „autonomem Recht“ wird in dieser Arbeit immer das Kollisions- und Verfahrensrecht 
der Europäischen Union bezeichnet.

4 Zu diesem Gedanken schon ausf. Stankewitsch, Entscheidungsnormen im IPR als Wirk-
samkeitsvoraussetzungen der Rechtswahl (2003), 483 ff.

5 Vgl. etwa Geimer, in: Geimer/Schütze, Art.  25 Brüssel Ia-VO Rn.  75 („Eine klare Abgren-
zung zwischen Unionsrecht und lex causae wurde jedoch noch nicht erarbeitet.“); zudem Anto-
mo, ZZPInt 17 (2012), 183, 187 f.
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die Konturen des europäischen Konsens- und Auslegungstatbestands beleuchtet 
– mit einem besonderen Fokus auf der schwierigen Materie nicht ausdrücklich 
manifestierter Parteiautonomie. Anschließend werden im 4. Kapitel die Maßstä-
be einer autonomen AGB-Kontrolle (Einbeziehungs- und Inhaltskontrolle) und 
einer allgemeinen Missbrauchskontrolle erschlossen. Im abschließenden 5. Ka-
pitel werden dann die Besonderheiten beleuchtet, die mit der Ausgestaltung von 
Art.  25 Abs.  1 S.  1 HS.  2 Brüssel Ia-VO als Gesamtverweisung einhergehen.





1. Kapitel

Bestandsaufnahme und Grundlagen

A. Die zentralen kollisionsrechtlichen Rechtsgeschäfte

I. Schuldrecht

Der zentrale Fokus dieser Untersuchung liegt auf den grundsätzlich unbeschränk-
ten Rechtswahlen und Gerichtsstandsvereinbarungen im unternehmerischen Ver-
kehr nach Art.  3 Rom  I-VO (mit geringfügigen Modifikationen auch der prak-
tisch wenig relevante Art.  14 Rom  II-VO) und Art.  25 Brüssel Ia-VO. Zwar gibt 
es gegenüber strukturell schwächeren Parteien (insb. Verbrauchern und Arbeit-
nehmern) eine Reihe gesonderter Regeln zu Rechtswahlen (Art.  5 Abs.  2 UAbs.  2 
Rom  I-VO, Art.  6 Abs.  2 Rom  I-VO, Art.  7 Abs.  2 Rom  I-VO, Art.  8 Abs.  1 
Rom  I-VO) und Gerichtsstandsvereinbarungen (Art.  15 Brüssel Ia-VO, Art.  19 
Brüssel Ia-VO), aus diesen resultieren aber – mit Ausnahme einiger Besonder-
heiten bei der AGB-Kontrolle –1 in der Regel keine Abweichungen bei der 
rechtsgeschäftlichen Wirksamkeitsprüfung (zu den Gründen hierfür vgl. auch 
sogleich B II 2 c).

II. Familien- und Erbrecht

Weitgehend verläuft auch die rechtsgeschäftliche Wirksamkeitsprüfung von 
Rechtswahlen (Art.  5 Rom  III-VO, Art.  22 EuGüVO2, Art.  22 EuErbVO, Art.  8 
HUP) und Gerichtsstandsvereinbarungen (Art.  4 EuUntVO, Art.  7 EuGüVO, 
Art.  5 EuErbVO) im Familien- und Erbrecht wie bei den Grundnormen des Art.  3 
Rom  I-VO und Art.  25 Brüssel Ia-VO. Diskussionswürdige Besonderheiten er-
geben sich zunächst bei der Bestimmung, ob ein Rechtswahlwille, der sich nicht 
ausdrücklich manifestiert hat, bestimmt werden kann. Dies gilt insbesondere für 
einseitige Rechtswahlen nach Art.  22 EuErbVO, da bei diesen gerade nicht wi-

1 Hierzu 2. Kapitel C III 4; 4. Kapitel B II 2 b; 4. Kapitel B II 3 b, c; 4. Kapitel III 1.
2 Die im Rahmen dieser Arbeit angestellten Erwägungen zur EuGüVO greifen vollständig 

auch für die EuPartVO.
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derstreitende Parteiinteressen zu berücksichtigen sind, sondern es „bloß“ gilt, 
den Willen des Erblassers zu verwirklichen.3 

Darüber hinaus wirkt sich das Familienrecht häufig auf höchst sensible und 
persönliche Interessen der beteiligten Parteien aus, sodass es im Hinblick auf die 
Wirksamkeit kollisionsrechtlicher Gestaltungen ein besonderes inhaltliches 
Kontrollbedürfnis geben kann, um Missbrauchsfällen gerichtlich vorbeugen zu 
können (vgl. Art.  8 Abs.  5 HUP).4

B. Der Mechanismus zur Überprüfung der Parteiautonomie

I. Die Struktur des Wirksamkeitsstatuts

1. Selbstständigkeit des kollisionsrechtlichen Rechtsgeschäfts

Mittlerweile anerkannt und z. B. auch in Art.  25 Abs.  5 Brüssel Ia-VO deklarato-
risch festgestellt ist die Unabhängigkeit des kollisionsrechtlichen Rechtsge-
schäfts von der Wirksamkeit des typischerweise im Zusammenhang stehenden 
sachrechtlichen Rechtsgeschäfts (z. B. Kaufvertrag, Ehevertrag, Testament).5 
Diese Unabhängigkeit ist common sense und bedeutet nur, dass der kollisions-
rechtliche Vertrag nicht automatisch unwirksam wird, weil sich z. B. eine Partei 
vom Hauptvertrag wegen einer Anfechtung oder eines Rücktritts lösen konnte. 
Es wäre ja auch offensichtlich unangemessen und würde in einen logischen Zir-
kel führen, wenn z. B. die Wahrnehmung eines gesetzlichen Rücktrittsrechts, das 
überhaupt nur nach dem gewählten Recht offensteht, dazu führte, dass auch die 
Rechtswahl zwingend unwirksam würde und dann nach dem objektiven Ver-
tragsstatut auf einmal kein Rücktrittsrecht mehr bestünde. Diese Selbstständig-
keit hat aber natürlich auch nicht zur Folge, dass es keinerlei Wechselwirkungen 
zwischen dem Haupt- und dem kollisionsrechtlichen Rechtsgeschäft geben dürf-
te:6 Man müsste wohl von der Unwirksamkeit des Hauptvertrags ausgehen, wenn 

3 Zu nicht ausdrücklichen Rechtswahlen im Familienrecht 3. Kapitel B I 2, 3, 4; im Erbrecht 
3. Kapitel D.

4 Zu der inhaltlichen Kontrolle von Rechtswahlen und Gerichtsstandsvereinbarungen im 
Familienrecht 4. Kapitel C II.

5 Zur „doctrine of separability“ Rauscher/Mankowski, Art.  25 Brüssel Ia-VO Rn.  109 ff.; 
ECPIL/Magnus, Art.  25 Brüssel Ia-VO Rn.  140; Nielsen, CMLR 50 (2013), 503, 523; Czer-
nich, ZfRV 2013, 157, 161; Ferrari, in: Ferrari et al., Internationales Vertragsrecht, Art.  3 
Rom  I-VO Rn.  7; Ferrari/Ragno, Art.  3 Rom  I-VO Rn.  13; Rauscher/v. Hein, Art.  3 Rom  I-VO 
Rn.  39; MüKo/Martiny, Art.  3 Rom  I-VO Rn.  106. 

6 Zu Wechselwirkungen vgl. Rauscher/Mankowski, Art.  25 Brüssel Ia-VO Rn.  119 ff.; vgl. 
zudem Deutsche Bank AG v Asia Pacific Broadband Wireless Communications Inc, Queen’s 
Bench Division (Commercial Court), 30. April 2008, [2008] EWHC 918 (Comm) („I reject the 
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eine Gerichtsstandsvereinbarung gescheitert ist und eine Auslegung des Partei-
willens zur Folge hat, dass der Vertrag nie ohne die Gerichtsstandsvereinbarung 
abgeschlossen worden wäre. Auch kann ein Nichtigkeitsgrund (z. B. ein Erklä-
rungsirrtum) sowohl das kollisionsrechtliche als auch das sachrechtliche Rechts-
geschäft betreffen.7 Ähnlich wird sich z. B. auch eine Schriftformklausel im 
Hauptvertrag nach dem Parteiwillen typischerweise auch auf eine Rechtswahl- 
oder Gerichtsstandsvereinbarung erstrecken, die im Dokument des Hauptver-
trags enthalten ist.8 

2. Das gespaltene Wirksamkeitsstatut

Schon in der Einleitung wurde dargestellt, dass sich die rechtsgeschäftliche 
Wirksamkeit einer Rechtswahl oder Gerichtsstandsvereinbarung gem. Art.  3 
Abs.  5 Rom  I-VO i. V. m. Art.  10 Abs.  1 Rom  I-VO und Art.  25 Abs.  1 S.  1 HS.  2 
Brüssel Ia-VO nach dem gewählten Recht bzw. nach dem von der lex fori proro-
gati bestimmten Recht richtet und dass zusätzlich autonome Anforderungen hin-
zutreten.9 Ursprünglich wurde – insbesondere für Rechtswahlen – von einigen 
wenigen Stimmen der Einwand vorgebracht, dass sich bei einer rechtsgeschäftli-
chen Prüfung nach dem gewählten Recht die Wirksamkeit des kollisionsrechtli-
chen Rechtsgeschäft gewissermaßen wie der Baron Münchhausen am eigenen 
Zopf ohne echte Grundlage aus dem Nichts hervorziehen würde.10 Diese Beden-
ken können aber als ausgeräumt eingeordnet werden: Denn bevor überhaupt eine 
Prüfung nach dem gewählten Recht oder nach der lex fori prorogati vorgenom-
men werden kann, muss ein Konnex zu dem vermeintlich gewählten oder proro-

submission that the principle of the severability of a jurisdiction clause from the contract in 
which it is contained […] requires this Court to consider the jurisdiction clause in isolation 
from the disputes or claims in relation to which the clause is sought to be invoked.“); im 
schiedsvertraglichen Kontext: Enka Insaat Ve Sanayi AS v. OOO Insurance Company Chubb, 
9. Oktober 2020, [2020] UKSC 38 Rn.  232 ff.

7 Näher hierzu 2. Kapitel C I 4; vgl. zu einem erbrechtlichen Beispiel, bei dem ein „doppel-
ter“ Nichtigkeitsgrund vorliegen könnte, auch 3. Kapitel C IV.

8 Vgl. hierzu im schiedsvertraglichen Kontext Enka Insaat Ve Sanayi AS v. OOO Insurance 
Company Chubb, 9. Oktober 2020, [2020] UKSC 38 Rn.  238.

9 Zwar findet sich nicht in allen europäischen Rechtsakten eine ausdrückliche Normierung 
des Rechtswahl- oder Prorogationsstatuts (z. B. nicht in der Rom  II-VO oder auch nicht für 
Gerichtsstandsvereinbarungen nach Art.  7 EuGüVO). Trotzdem können Art.  3 Abs.  5 Rom  I-VO 
und Art.  25 Abs.  1 S.  1 HS.  2 Brüssel Ia-VO als Prototypsnormen für die Regelung des Wirk-
samkeitsstatuts im europäischen Kollisions- und Verfahrensrecht verstanden werden und kön-
nen auch regelmäßig auf andere Rechtsakte ausgedehnt werden, in denen das Wirksamkeitssta-
tut nicht explizit normiert ist, dazu näher 2. Kapitel A und 5. Kapitel D.

10 Vgl. etwa Mincke, IPRax 1985, 313, 314; Giuliano/Lagarde, BT-Drs. 10/503, 33, 62; 
eine gewisse Skepsis findet sich auch bei BeckOK/Spickhoff, Art.  3 Rom  I-VO Rn.  14.



8 1. Kapitel: Bestandsaufnahme und Grundlagen

gierten Recht hergestellt worden sein. Ob dieser Konnex vorliegt, bestimmt das 
autonome Recht. Bei Rechtswahlen wird diese autonome Anforderung typi-
scherweise als objektiver Anschein einer Rechtswahl bezeichnet,11 bei Gerichts-
standsvereinbarungen geht man treffender und ehrlicher davon aus, dass zunächst 
nach autonomem Recht eine Prüfung des objektiven Konsenstatbestands erfolgt 
sein muss.12 Sofern diese Verbindung vorliegt, also der Anschein einer Rechts-
wahl gegeben ist oder – richtiger – der objektive Erklärungstatbestand des kolli-
sionsrechtlichen Rechtsgeschäfts erfüllt ist, gibt es aus der objektiven Perspekti-
ve des Rechtsverkehrs die berechtigte Erwartung, dass eine Rechtswahl oder 
Gerichtsstandsvereinbarung vorliegt, die die Grundlage und Rechtfertigung für 
eine anschließende Prüfung nach dem gewählten oder prorogierten Recht – ggf. 
unter Einschluss dessen Kollisionsrechts – bildet. Im Kern – einfach ausgedrückt 
– funktioniert das gespaltene Wirksamkeitsstatut also folgendermaßen: Der auto-
nome Teil entscheidet, ob aus der objektiven Perspektive des Rechtsverkehrs 
zumindest der Anfangstatbestand einer kollisionsrechtlichen Einigung vorliegt, 
der im positiven Fall eine fortführende Prüfung – den nationalen Teil – rechtfer-
tigt, die dann z. B. zum Ergebnis haben kann, dass aufgrund eines Willensman-
gels doch keine wirksame Einigung vorliegt. 

3. Schutz durch das Aufenthaltsrecht: Der Rechtsgedanke von Art.  10 Abs.  2 
Rom  I-VO 

Das Hauptvertragsstatut – sei es objektiv nach Art.  4 Rom  I-VO angeknüpft, sei 
es mit einer Rechtswahl gem. Art.  3 Rom  I-VO bestimmt – umfasst gem. Art.  10 
Abs.  1 Rom  I-VO auch das rechtsgeschäftliche „Zustandekommen“ des Haupt-
vertrags. Wenn das Hauptvertragsstatut vom Aufenthaltsrecht einer oder beider 
Parteien abweicht, kann es somit dazu kommen, dass der (wirksame) Abschluss 
des Vertrags eine der Parteien überrascht, da für sie ungewohnte Regeln (z. B. 
Zugangsregeln, Bindung an den Antrag usw.) Anwendung finden. Deswegen er-
laubt Art.  10 Abs.  2 Rom  I-VO, sich (bei einer erfolgreichen Interessenabwä-
gung) für den objektiven Erklärungstatbestand auf das gewohnte Aufenthalts-

11 Vgl. schon v. Bar, IPR, Band II (1991), §  4 Rn.  473; Ferrari/Ragno, Art.  3 Rom  I-VO 
Rn.  15; Callies, in: Callies, Rome Regulations, Art.  3 Rom  I-VO Rn.  25 f.; Ömür, Rechtswahl 
(2016), 96 ff.; ECPIL/Mankowski, Art.  3 Rom  I-VO Rn.  431.

12 Rauscher/Mankowski, Art.  25 Brüssel Ia-VO Rn.  36 ff.; ECPIL/Magnus, Art.  25 Brüs-
sel Ia-VO Rn.  75 ff.; Geimer, in: Geimer/Schütze, Art.  25 Brüssel Ia-VO Rn.  75 ff.; Abendroth, 
Parteiautonome Zuständigkeitsbegründung im Europäischen Zivilverfahrensrecht (2016), 
129 ff., 266 ff.; ablehnend aber und für eine Prüfung der Einigung nach nationalem Recht 
MüKo/Gottwald, Art.  25 Brüssel Ia-VO Rn.  15; näher zu den Konturen des „europäischen 
Konsenstatbestands“ 2. Kapitel B III, IV; C I 3.
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recht zu berufen.13 Aufgrund der Verweisung in Art.  3 Abs.  5 Rom  I-VO gilt 
Art.  10 Abs.  2 Rom  I-VO auch für den Abschluss des kollisionsrechtlichen 
Rechtsgeschäfts. Soweit indes autonome rechtsgeschäftliche Anforderungen für 
das kollisionsrechtliche Rechtsgeschäft greifen, und sogar, wenn diese von ei-
nem Aufenthaltsrecht abweichen, müssen sich diese autonomen Anforderungen 
gegenüber Art.  10 Abs.  2 Rom  I-VO durchsetzen: Wenn etwa – wie die ganz 
h. M. für Gerichtsstandsvereinbarungen nach Art.  25 Brüssel Ia-VO annimt – au-
tonome Regeln für die Einbeziehung des kollisionsrechtlichen Gestaltungsakts 
in AGB bestehen, dürfen diese nicht durch andere Einbeziehungsregeln des Auf-
enthaltsrechts unterlaufen werden.14 Diese autonomen Anforderungen gelten 
schließlich unmittelbar für alle Teilnehmer des Binnenmarkts und stellen – im 
Anwendungsbereich der Rom  I-VO – nichts anderes als das „gewohnte Recht“ 
dar. 

4. Rechtshängigkeitsregeln im Prozessrecht

Für Gerichtsstandsvereinbarungen ist schließlich die Besonderheit zu beachten, 
dass wegen Art.  31 Abs.  2 Brüssel Ia-VO die Prüfung der Wirksamkeit einer Ge-
richtsstandsvereinbarung immer vom prorogierten Gericht durchzuführen ist, 
sofern dort ein – auch chronologisch späteres – Verfahren eingeleitet wurde. Die 
allgemeinen Rechtshängigkeitsregeln nach Art.  29 ff. Brüssel Ia-VO sind inso-
weit verdrängt.

5. Beweislast für das Vorliegen der autonomen Anforderungen

Wen die Beweislast für das Vorliegen einer Rechtswahl oder Gerichtsstandsver-
einbarung trifft, ist im Gesetz nicht ausdrücklich geregelt. So erfasst z. B. Art.  18 
Abs.  1 Rom  I-VO wohl nur den jeweiligen Hauptvertrag und nicht das kollisi-
onsrechtliche Rechtsgeschäft und könnte darüber hinaus den autonomen Teil des 
Wirksamkeitsstatuts ohnehin nicht erfassen. Insofern müssen für Rechtswahlen 
und Gerichtsstandsvereinbarungen autonome Beweislastregeln entwickelt wer-
den.15 Deren Inhalt ist aber nicht weiter kompliziert oder strittig, da es allgemei-

13 Zum Schutz vor „ungewollter rechtsgeschäftlicher Bindung“ durch Art.  10 Abs.  2 
Rom  I-VO vgl. etwa Rauscher/Freitag, Art.  10 Rom  I-VO Rn.  2; MüKo/Spellenberg, Art.  10 
Rom  I-VO Rn.  229 ff.

14 Allgemein zu autonomen Anforderungen bei der AGB-Kontrolle von Rechtswahlen und 
Gerichtsstandsvereinbarungen 2. Kapitel C III. Zur Übertragbarkeit von Art.  10 Abs.  2 
Rom  I-VO auf Gerichtsstandsvereinbarungen 2. Kapitel C I 3 d.

15 So insb. Seibl, Die Beweislast bei Kollisionsnormen (2009), 130 ff.; Mankowski, LMK 
2018, 406706; Rauscher/Mankowski, Art.  25 Brüssel Ia-VO Rn.  5; MüKo/Spellenberg, Art.  18 
Rom  I-VO Rn.  9; demgegenüber „burden of proof“ ausdrücklich als eine Frage des „procedural 
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nen und international geteilten Grundsätzen des Beweisrechts entspricht, dass 
derjenige, der sich auf eine Rechtswahl oder Gerichtsstandsvereinbarung beruft, 
auch beweisen muss, dass sie vorliegt.16

II. Kollisionsrechtliche Interessenlage beim Wirksamkeitsstatut

Um die Bestandsaufnahme abzuschließen, soll noch ein kurzer Überblick zu den 
kollisionsrechtlichen Interessen gegeben werden, die dem soeben geschilderten 
Wirksamkeitsstatut zugrunde liegen und die somit in der folgenden Diskussion 
eine entscheidende Rolle spielen werden.

1. Ordnungsinteressen

a) Harmonisierung des Kollisionsrechts durch den europäischen Gesetzgeber

aa) Gewährleistung eines einheitlichen Ergebnisses vor den mitgliedstaatlichen 
Gerichten

Die Kompetenz des europäischen Gesetzgebers, das Kollisions- und Verfahrens-
recht zu harmonisieren, stützt sich auf Art.  81 Abs.  2 AEUV (insb. lit.  a, lit.  c). 
Durch diesen Angleichungsprozess soll die wirtschaftliche Integration auf dem 
Binnenmarkt gefördert werden, indem ein „einheitlicher Rechtsraum“ geschaf-
fen wird:17 Soweit der europäische Gesetzgeber tätig geworden ist (also z. B. im 
Anwendungsbereich der Brüssel Ia-VO oder der Rom  I-VO), steht für alle Teil-
nehmer des Binnenmarkts bei grenzüberschreitenden Sachverhalten im Vorhin-
ein einerseits fest, an welchen mitgliedstaatlichen Gerichten geklagt werden 
kann, und andererseits ist sichergestellt, dass unabhängig vom Gerichtsstand 
stets das gleiche Recht angewendet wird. So sorgt das europäische Kollisions-

law“ qualifizierend und der lex fori entnehmend Aeroflot – Russian Airlines v Berezovsky, Court 
of Appeal (Civil Division), 2. Juli 2013, [2013] 2 Lloyd’s Rep.  242.

16 So im Ergebnis auch einheitlich MüKo/Spellenberg, Art.  18 Rom  I-VO Rn.  9; Seibl, Die 
Beweislast bei Kollisionsnormen (2009), 130 ff.; ECPIL/Magnus, Art.  25 Brüssel Ia-VO 
Rn.  174; Rauscher/Magnus, Art.  25 Brüssel Ia-VO Rn.  174; Hohmeier, IHR 2014, 217, 223; 
Chester Hall Precision Engineering Limited v Service Centres Aero France, Queen’s Bench 
Division, 4. Juli 2014, [2014] 7 WLUK 171; trotz der prozessualen Qualifikation im Ergebnis 
ebenfalls Aeroflot – Russian Airlines v Berezovsky, Court of Appeal (Civil Division), 2. Juli 
2013, [2013] 2 Lloyd’s Rep.  242.

17 Detailliert zu den Harmonisierungszielen des europäischen Gesetzgebers bei der Verein-
heitlichung des Privatrechts (insb. Verfahrens- und Kollisionsrecht) Fornasier, ZEuP 2010, 
477 ff.; vgl. zudem zum „Effizienzprinzip als Ausdruck des Binnenmarkts“ und seiner Rolle als 
europäisches Anknüpfungsinteresse Weller, IPRax 2011, 429, 432 ff; grundlegend auch Volz, 
Harmonisierung von Rechtswahl und Gerichtsstandsvereinbarung im europäischen Wirt-
schaftsraum (1993), 30 ff.; Weber, Vergemeinschaftung des internationalen Privatrechts (2004), 
51 ff.
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